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31. Änderung des Flächennutzungsplanes und zugehöriger Bebauungsplan Nr. 
142 „Freiflächenphotovoltaikanlagen an der A92, Projektzone Mitte"; 
Würdigung Stellungnahme Agenda 21 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Agenda 21 vom 16.02.2026 
 
  

 



 



 

 



 

       
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu S. 3 31. Änderung des Flächennutzungsplanes „Freiflächen-Photovoltaikanlagen an der 
A92“: 
Im Rahmen der systematischen Erhebungen von Fachpersonen im Untersuchungsgebiet 
konnten keine belastbaren Brutnachweise im Plangebiet oder dessen unmittelbarem 
Wirkraum festgestellt werden. Die eigens für das vorliegende Bauleitplanverfahren in 2024 
durchgeführte Brutvogelkartierung gilt als aktuell und wird daher als fachlich fundierte 



Beurteilungsgrundlage für das Vorhaben herangezogen. 
Ein mögliches Vorkommen des Rebhuhns im weiteren Umfeld kann grundsätzlich nicht 
vollständig ausgeschlossen werden. Daher sind die angesprochenen Sichtungen von 
Rebhühnern durchaus möglich, für das Vorhaben jedoch nicht von Relevanz.  
 
Zu S. 15 Begründung BbP 142 
Die Kritik an einem Wirkraum von 50 m ist nachvollziehbar, jedoch ist dieser für die 
betrachteten Offenlandarten fachlich üblich. Das Bayerische Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz geht in seinen Hinweisen "Maßnahmenfestlegung für die Feldlerche 
im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" (StMUV 2023) von einem 
Abstand von > 50 m zu Einzelbäumen und Feldhecken aus, den die Feldvögel zu diesen 
Vertikalstrukturen einhalten. Beim Rebhuhn ist diese Scheuchwirkung weniger stark 
ausgeprägt, so dass der angesetzte Wirkraum von 50 m fachlich begründet ist. Für das 
Rebhuhn ist eine größere Raumnutzung bekannt, entscheidend ist jedoch die funktionale 
Habitatqualität. Diese ist im Plangebiet aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung 
derzeit nur eingeschränkt gegeben. 
Die pauschale Einschätzung, PV-Freiflächenanlagen seien für Bodenbrüter ungeeignet, wird 
fachlich nicht geteilt. Erfahrungen aus Kartierungen sowie aktuelle Erkenntnisse zeigen, dass 
solche Anlagen bei geeigneter Ausgestaltung durchaus als Lebensraum – auch für das 
Rebhuhn – dienen können. Die angesprochenen Wirkfaktoren (Zaun, Störung, Prädation) 
sind grundsätzlich relevant, können jedoch durch geeignete Planung und Bewirtschaftung 
minimiert werden. Im vorliegenden Fall sind ein mäßig extensiv genutztes, artenreiches 
Grünland und Brachen (auf etwa 20 % der Anlagenflächen) sowie artenreiche 
Wiesenstreifen außerhalb der Einzäunung vorgesehen. Ergänzende, standortangepasste 
Aufwertungsmaßnahmen (z. B. Saumstrukturen) können sinnvoll zur ökologischen 
Verbesserung und zur Akzeptanz des Projekts beitragen. 
Die Gemeinde ist der Auffassung, dass die Stellungnahme zu keiner grundsätzlichen 
Neubewertung der saP-Ergebnisse führt. 
 
Zu S. 22 BbP 142 und S. 9, S. 27 Umweltbericht: 
Die Anlage wird in einem durch die Autobahn bereits vorbelasteten Raum errichtet. Die im 
Umweltbericht vorgenommene geringe Einstufung des Landschaftsbildes ist aufgrund dieser 
Vorbelastung folgerichtig.  
Wie in der Sitzung am 24.11.2025 bereits dargelegt ist nach Ansicht der Gemeinde eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Ortsbildes durch Solarfeld 2B nicht gegeben, da ein 
Großteil der Anlagenfläche von den Gebäuden und dem Baumbestand der Hofstelle visuell 
abgeschirmt wird.  
Der Anlagenteil 2A nördlich der Autobahn wird im Westen durch den Gehölzbestand am 
Mühlsee (Parkplatz) eingefasst, im Osten schließt eine offene Ackerfläche an. Die östlich an 
den Acker angrenzende GVS Moosmühle wird bereits landschaftsbildwirksam von einer 
Baumreihe begleitet. Um eine landschaftliche Einbindung nach Norden zu erreichen, ist eine 
lockere Bepflanzung aus Bäumen und Sträuchern vorgesehen. Die lockere Bestockung 
wurde bewusst gewählt, um für die feldbrütenden Vogelarten, die nördlich der Straße „An der 
Mühlseen“ nachgewiesen wurden, keine dichte Kulissenwirkung zu schaffen (vgl. 
Umweltbericht). Bei den gewählten Arten handelt es sich um gebietseigene Gehölze. Die 
Artenliste zu den Sträuchern wird entsprechend den Empfehlungen des gemeindlichen 
Umweltamtes erweitert um eine größere Auswahl und Variation geeigneter Gehölze zu 
gewährleisten. Dies mit Blick auf artspezifische Besonderheiten, standörtliche Toleranzen 
sowie mögliche Kalamitäten (Krankheiten / Schädlinge), die die Verwendung der Gehölze 
lokal und fallweise einschränken können.  
In Reaktion auf das vorgebrachte Argument, dass man, vom Moosmühlenweg kommend 
Richtung Mühlseen, den Zaun und die Anlage immer im Blick hat, wird die Planung 
dahingehend optimiert, dass nunmehr an der östlichen Flanke der Anlage 2A ein 
Wiesenstreifen von 4 m Breite und 50 m Länge ab dem Straßenrand "An den Mühlseen" 
Richtung Süden als private Grünfläche festgesetzt wird. Dieser Wiesenstreifen wird aus 
Gründen des Artenschutzes ebenfalls nur mit vereinzelten Strauchgruppen bepflanzt. Zaun 



und Pflegeweg werden entlang dieser Grünfläche entsprechend um 4 m nach innen versetzt. 
Im Süden wird die PV-Fläche durch die Autobahn begrenzt. Hier ist von keiner 
anlagenbezogenen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auszugehen. 
 
Zu Bebauungsplan Nr. 142 Satzung, Festsetzungen durch Planzeichen 11.4 
Da das extensiv genutzte Grünland 2-mal jährlich gemäht werden wird, werden die 
Befürchtungen einer ungewollten Ausbreitung des Blutroten Hartriegels nicht geteilt. Die 
Anregungen zur Ergänzung der Artenliste werden insoweit aufgenommen, dass diese um 
folgende heimische Straucharten ergänzt wird: Corylus avellana – Gemeine Hasel, Viburnum 
opulus – Gewöhnlicher Schneeball, Rosa arvensis – Kriechende Rose, Rosa canina – 
Hunds-Rose und Rhamnus cathartica – Kreuzdorn. 
 
 
Diskussionsverlauf: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: € 

 
  

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  € 
 

Haushaltsstelle: 6101 
6555 

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      

Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Die Beauftragung eines Planungsbüros erfolgt nach Prüfung der Angebote. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme gemäß dem Sachvortrag.  
 
Die Planzeichnung wird mit Bezug auf die neu festgesetzte Grünfläche (artenreicher 
Wiesenstreifen) geändert. Einfriedung und Pflegeumfahrung werden plankonform angepasst. 
Die Artenliste zu den Sträuchern gemäß Ziffer 11.4 der Festsetzungen durch Text wird um 
die im Sachvortrag genannten Arten ergänzt. 
 
 
 
 



Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 
 
 
 


